
GR-Sitzung am 31. Jänner 2005/Beschlüsse

T A G E S O R D N U N G

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 09. Dezember

2004.

2. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen der Schlick 2000 AG um kostenlose Grundinanspruchnahme zur

Errichtung eines Speicherteiches samt Pumpstationen auf Gst. 1353/1, KG Fulpmes.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, dass dem Ansuchen der Schlick 2000 AG um kostenlose
Grundinanspruchnahme für die Errichtung eines Speicherteiches samt Pumpstationen auf GSt. 1353/1, KG
Fulpmes, stattgegeben wird. In den Vertrag ist eine Befristung "auf Bestand der Schlick 2000" aufzunehmen. Der
Bürgermeister hat bei der Verhandlung die Forderung der Gemeinde Fulpmes auf Rückbau der gesamten Anlage
vorzubringen, sollte der Teich nicht mehr zur Beschneiung benötigt werden.

3. Beratung und Beschlussfassung über die Ablöse der Wasserleitung und des Kanals der Interessentschaft „Am Bichl“.

Mit 13 Ja-Stimmen gegen 2 Nein-Stimmen beschließt der Gemeinderat die Ablöse der Wasserleitung und des
Kanals der Interessentschaft "Am Bichl" um EUR 10.000,00.

4. Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung von Herrn Hannes Paulweber zum Standesbeamten-

Stellvertreter mit Wirkung vom 01.01.2005.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, Herrn Hannes PAULWEBER zum Standesbeamten-Stellvertreter mit
Wirkung vom 01. Februar 2005 zu bestellen.

5. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen der Freiwilligen Feuerwehr Fulpmes um Entschädigung für

Lehrgangsbesuche an der Landesfeuerwehrschule.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, dass der Freiwilligen Feuerwehr Fulpmes eine Entschädigung für
Lehrgangsbesuche pro Tag nach Vorlage der Kursbestätigung wie folgt auszuzahlen ist

Schüler / Studenten EUR 40,00 Angestellte / Selbstständige EUR 75,00

6. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen der Gemeinde Mieders um Ankauf eines Teilstückes der Gp.

1053/2 KG Mieders im Ausmaß von 76 m² zur Errichtung einer Bushaltestelle.

Mit 8 Ja-Stimmen gegen 7 Nein-Stimmen beschließt der Gemeinderat, dass der Gemeinde Mieders ein Teilstück
der Gp. 1053/2 KG Mieders im Ausmaß von 76 m² laut beiliegendem Vermessungsplan unentgeltlich und bis auf
Widerruf verpachtet wird. Die Verpachtung dient der Errichtung einer Bushaltestelle.

7. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen von KRÖSBACHER Adi um Erstellung allgem. ergänz. BBP für

Gst. 581/7 für Werkstattzubau.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat auf Antrag des Bauausschusses, die Erstellung eines allgemeinen und
ergänzenden Bebauungsplanes für das Gst. 581/7, Clemens-Holzmeister-Str., KG Fulpmes, des Hr. Krösbacher
Adi gem. § 68 TROG 2001 durch vier Wochen hindurch während der Amtsstunden im Gemeindeamt aufzulegen
und gleichzeitig zu erlassen. Die Kosten für Planung und Durchführung gehen zu Lasten des Konsenswerbers.

Die Bebauungsplanänderung dient dem Zubau eines Büroraumes und eines Schauhraums lt. vorgelegtem
Entwurf. Zur Straße hin soll die Baufluchtlinie neu erstellt werden.



8. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen von FISCHNALLER Sylvia um Aufhebung der Zeitzone auf Gst.

610.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, auf Antrag des Bauausschusses den Entwurf über die Änderung des
vom Amt der Tiroler Landesregierung am 20.8.2002 unter Zahl Ve1-546-310/79-8 genehmigten
Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Fulpmes gem. § 68 Abs. 1 TROG 2001 durch vier Wochen hindurch
während der Amtsstunden im Gemeindeamt aufzulegen und gleichzeitig zu erlassen. Die Kosten für Planung und
Durchführung gehen zu Lasten des Konsenswerbers.

Folgende Änderung ist vorgesehen:

Aufhebung der Zeitzone Z3 für das Grundstück 610 von Frau Fischnaller Sylvia, Medrazerstraße 22, 6166
Fulpmes und Übernahme des Gst. in die Widmung Tourismusgebiet gem. § 40.4. TROG 2001.

9. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen von PFURTSCHELLER Florian um Aufhebung Zeitzone auf Gst.

859/6.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, auf Antrag des Bauausschusses den Entwurf über die Änderung des
vom Amt der Tiroler Landesregierung am 20.8.2002 unter Zahl Ve1-546-310/79-8 genehmigten
Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Fulpmes gem. § 68 Abs. 1 TROG 2001 durch vier Wochen hindurch
während der Amtsstunden im Gemeindeamt aufzulegen und gleichzeitig zu erlassen. Die Kosten für Planung und
Durchführung gehen zu Lasten des Konsenswerbers.

Folgende Änderung ist vorgesehen:

Aufhebung der Zeitzone Z3 für das Grundstück 859/6 von Herrn Pfurtscheller Florian, Riehlstraße 31, 6166
Fulpmes und Übernahme des Gst. in die Bauland, Wohngebiet gem. § 38.1. TROG 2001.

10. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen von PERKTOLD Christof um Erstellung allgem. ergänz. BBP für

Gst. 101/1 und für Benützung der Freitreppe bis auf Widerruf.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat auf Antrag des Bauausschusses, die Erstellung eines allgemeinen und
ergänzenden Bebauungsplanes für die Bp. .101/1, Bahnstraße 31, KG Fulpmes, des Hr. Perktold Christof gem. §
68 TROG 2001 durch vier Wochen hindurch während der Amtsstunden im Gemeindeamt aufzulegen und
gleichzeitig zu erlassen. Weiter beschließt der Gemeinderat, Hr. Perktold die Benützung der Freitreppe, die als
Zugang zum Haus dient (straßenseitig, Richtung Bahnhof), bis auf Widerruf zu gestatten.  Die Kosten für Planung
und Durchführung gehen zu Lasten des Konsenswerbers.

Die Bebauungsplanänderung dient dem Um- und Zubau des bestehenden Wohnhauses lt. vorgelegtem Entwurf.
Zur Straße (Brücke) hin soll die Baufluchtlinie neu erstellt werden.

11. Beratung und Beschlussfassung über einen Grundsatzbeschluss für die Bebauung entlang des Plövenbachs.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat auf Antrag des Bauausschusses, Grundsatzbeschluß für die Bebauung
entlang des Plövenbachs in der Weise, dass ein Streifen von 4,0m entlang des Schlickerbaches bei zukünftigen
Bauprojekten freigehalten werden muß. Weiters wird beschlossen, dass bei bestehenden Gebäuden nur mehr
der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden darf. Diese Festlegungen müssen in einem EBBP
festgehalten werden, der für jedes Grundstück im Zuge eines Bauverfahrens erstellt werden muß.

12. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen von KRÖSBACHER Josef, DEUTSCHMANN Hans und

KRÖSBACHER Johann um Erstellung allgem. ergänz. BBP für Gst. 620/10, 8 und .8, 620/11 zur Aufstockung der

bestehenden Gebäude.



Einstimmig beschließt der Gemeinderat auf Antrag des Bauausschusses, die Erstellung eines allgemeinen und
ergänzenden Bebauungsplanes für das Gst. 620/10, Herrengasse 7a, KG Fulpmes, des Hr. Krösbacher Josef
gem. § 68 TROG 2001 durch vier Wochen hindurch während der Amtsstunden im Gemeindeamt aufzulegen und
gleichzeitig zu erlassen. Die Kosten für Planung und Durchführung gehen zu Lasten des Konsenswerbers.

Die Bebauungsplanänderung dient dem Zu- und Ausbau des bestehenden Hotels für eine Wohnung und zus.
Zimmer lt. vorgelegtem Entwurf. Weiters wird beschlossen, dass im Zuge der Erstellung des EBBP die Anrainer
benachrichtigt werden, um diesbezgl. eine Stellungnahme abzugeben. Weiters wird den benachbarten
Hotelbetrieben ( Hotel Stubaierhof, Hotel Alte Post), ebenfalls die Möglichkeit einer ev. Erweiterung unter den
gleichen Voraussetzungen gegeben.

13. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen der Familie BERGER, Blutschwitzerweg 61, um Erwerb

Grundstreifen und Errichtung PKW-Stellplatz.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, auf Antrag des Bauausschusses das Teilstück aus Gst. 408/127
vermessen zu lassen und der Fam. Berger das Teilstück zum Preis von 110,-€/m² käuflich zu überlassen, wobei
die Verrmessungskosten und Eintragungsgebühren zu Lasten des Konsenswerbers gehen. Weiters wird
beschlossen, dass die Errichtung des Abstellplatzes lt. Planskizzen möglich ist Der Beschluß wird durch vier
Wochen hindurch während der Amtsstunden im Gemeindeamt aufgelegt und gleichzeitig  genehmigt.

14. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen von RUEZ Sonja um Angleichung der Grundgrenze Gst. 725/12.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, auf Antrag des Bauausschusses die Angleichung der Grundgrenze und
Widmung zu genehmigen, wobei die Verrmessungskosten und Eintragungsgebühren sowie die Planänderungen
im Flächenwidmungsplan zu Lasten des Konsenswerbers gehen.. Der Beschluß wird durch vier Wochen
hindurch während der Amtsstunden im Gemeindeamt aufgelegt und gleichzeitig  genehmigt.

Folgende Änderung ist vorgesehen:

Erweiterung der Widmung Wohngebiet vom oberen Eck des Gst. 725/7 bis zur Grundgrenze des Gst. 721, parallel
laufend zum unteren Zufahrtsweg lt. beigelegter Skizze.

15. Beratung und Beschlussfassung über die zusätzliche Kennzeichnung des Halte- und Parkverbots im

Kreuzungsbereich Blutschwitzerweg/Föhrenweg durch Aufstellung der entsprechenden Verkehrszeichen.

Einstimmig beschließt der  Gemeinderat, im Kreuzungsbereich Blutschwitzerweg/Föhrenweg ein Halte- und
Parkverbot durch das Aufstellen von Verkehrszeichen kundzumachen.

16. Beratung und Beschlussfassung über die Entfernung der Bodenmarkierung für die Parkplatzkennzeichnung und

gleichzeitig Einführung Parkverbot in der Forchachstr.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, in der Forchachstraße ein Parkverbot zu erlassen und die
Parkplatzkennzeichnungen zu entfernen.

17. Beratung und Beschlussfassung über die Vermietung eines Dauerparkplatzes in der Kurzparkzone Michael-

Pfurtscheller-Weg an Herrn Dirk KUHLEWIND.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat auf Antrag des BVD-Ausschusses die Vermietung eines
Dauerparkplatzes in der Kurzparkzone „Michael-Pfurtscheller-Weg“ an Herrn Dirk Kuhlewind bis auf Widerruf.
Die Jahresgebühr (indexgebunden) in Höhe von derzeit EUR 150,00 kommt zur Vorschreibung. Die
Kennzeichnung erfolgt durch den Mieter.

18. Beratung und Beschlussfassung über die Abwertung mit „Vorrang geben“ der Gemeindestraße 2055/1

Verbindungsgasse Herrengasse-Bahnstraße gegenüber der Bahnstraße.



Einstimmig beschließt der Gemeinderat die Abwertung der Gemeindestraße 2055/1 (Verbindungsgasse
Herrengasse - Bahnstraße gegenüber der Bahnstraße) mit "Vorrang geben".

19. Beratung und Beschlussfassung über die Gründung eines wirtschaftl. Unternehmens durch die Gemeinde Fulpmes

zur Errichtung eines Trinkwasserkraftwerkes.

Kein Beschluss erforderlich!

20. Information über die Kassenbestandsaufnahme 2004 der Bezirkshauptmannschaft.

21. Anträge, Anfragen und Allfälliges.

21.1 Reparatur Feuerwehrauto.

Einstimmig beschließt der Gemeinderat, dass die Reparatur des Feuerwehrautos bei der Firma AUER um EUR
11.971,32 durchgeführt werden kann.


